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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-
Behindertenrechtskonvention) 
 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Einstimmig verabschiedete die UN-Generalversammlung am 13. Dezember 2006 die Kon-
vention „Convention on the rights of persons with disabilities“ und das Fakultativprotokoll. 
Beides konnte vom 30. März 2007 an in New York unterzeichnet und ratifiziert werden. 
Deutschland gehörte am 30. März 2007 zu den Erstunterzeichnern.  
 
Ende 2008 wurde das Gesetz zur Ratifikation des „Übereinkommens über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen“ von Bundestag und Bundesrat verabschiedet, so dass die 
Behindertenrechtskonvention (BRK) am 26. März 2009 für Deutschland in Kraft treten 
konnte. 
 
Schlüsselbegriffe der Konvention sind Würde, Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung, 
Empowerment, Chancengleichheit und Barrierefreiheit. 
 
Mit der Behindertenrechtskonvention wird Behinderung nicht länger primär unter medizini-
schen oder sozialen Blickwinkeln betrachtet, sondern Behinderung ist weltweit als Men-
schenrechtsthema anerkannt worden. Behinderte Menschen gelten somit als TrägerInnen 
unveräußerlicher Menschenrechte, was durch das Grundgesetz bereits in der Bundesre-
publik Deutschland verbürgt ist. Damit verbunden ist ein vielfältiger Perspektivenwechsel: 
 

- vom Konzept der Integration zum Konzept der Inklusion; 
- von der Wohlfahrt und Fürsorge zur Selbstbestimmung. 
- Menschen mit Behinderungen werden von Objekten zu Subjekten; 
- von PatientInnnen zu BürgerInnen; 
- von Problemfällen zu TrägerInnen von Rechten (Rechtssubjekten). 

 
 



- 2 - 
 
 
Mit der Behindertenrechtskonvention wurden keine neuen Rechte geschaffen, sondern die 
existierenden Menschenrechte sind auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinde-
rungen zugeschnitten worden.  
 
Dabei wurde das Motto „Nichts über uns ohne uns“ nicht nur während der Verhandlungen 
auf vorbildliche Weise realisiert, sondern spiegelt sich auch in den Bestimmungen der 
Konvention. Eine Einbeziehung behinderter Menschen und ihrer Organisationen wird in 
allen Phasen der Umsetzung und Überwachung des Übereinkommens vorgeschrieben. 
Außerdem sind die Vertragsstaaten mit der BRK sowohl zu einem durchgängigen „disabili-
ty mainstreaming“ (Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen als Querschnittsauf-
gabe) als auch zu einem konsequenten „gender mainstreaming“(durchgängige geschlecht-
liche Gleichstellungsorientierung) verpflichtet.  
 
 
Mit dieser Konvention ist es gelungen, das erste internationale Dokument zu formulieren, 
das Behindertenpolitik konsequent aus einer Menschenrechtsperspektive betrachtet. In 
der Vergangenheit waren die Dokumente der Vereinten Nationen zu Behindertenthemen 
vor allem von dem Gedanken der öffentlichen Fürsorge geprägt. In den meisten Staaten 
herrscht traditionell das medizinische Modell von Behinderung vor, demzufolge Behinde-
rung unter einem medizinischen Blickwinkel als ein individuelles Defizit betrachtet wird, 
das für die mangelnde Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen verantwortlich ist. 
Nach dem sozialen Modell von Behinderung entsteht Behinderung durch die gesellschaft-
lichen Barrieren, wie unzugängliche Verkehrsmittel, fehlende Gebärdensprachdolmet-
schung, zwangsweise Sonderbeschulung oder Websites, die für blinde Menschen nicht 
wahrnehmbar sind.  
 
Unter einem menschenrechtsorientierten Blickwinkel entsteht „Behinderung aus der 
Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und um-
weltbedingten Barrieren“ (Präambel d. BRK). Nach diesem Ansatz geht es nicht mehr um 
Fürsorge oder Rehabilitation behinderter Menschen, sondern um ihre gleichberechtigte, 
selbstbestimmte Teilhabe. 
 
Mit der Behindertenrechtskonvention konnte dieser Perspektivenwechsel weltweit realisiert 
werden: Menschen mit Behinderungen werden nicht länger als PatientInnen betrachtet, 
sondern als BürgerInnen. Sie gelten nicht länger als Problemfälle, sondern werden auf 
allen Ebenen als Trägerinnen und Träger unveräußerlicher Menschenrechte begriffen. So 
wird behindertes Leben als normaler Bestandteil menschlichen Lebens und der menschli-
chen Gesellschaft bejaht.  
 
Die Rede ist von dem „wertvollen Beitrag“, den Menschen mit Behinderungen zur Vielfalt 
ihrer Gemeinschaften leisten können (Präambel d. BRK). Gleichzeitig werden die Prob-
lemlagen behinderter Menschen nicht geleugnet, sondern benannt. Alle bestehenden 
Menschenrechte sind hinsichtlich der Lebenssituationen behinderter Frauen und Männer 
konkretisiert und auf diese zugeschnitten. 
 
 
Seit dem 26.03.2009 ist die Behindertenrechtskonvention in Deutschland geltendes Recht. 
Bund und Länder haben sich damit (nach Artikel 4 BRK) verpflichtet, 
 
- die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen sicherzustellen; 
- Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu verhindern; 
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- geeignete Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige Maßnahmen zu treffen, 
 
damit die Vorgaben der Konvention realisiert werden. 
 
 
Die BRK legt außerdem (insbesondere in Artikel 4 Abs. 3, Artikel 33 Abs. 3 und Artikel 34 
Abs. 3) fest, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen bei dem gesam-
ten Umsetzungs- und Überwachungsprozess der BRK eng zu konsultieren und aktiv ein-
zubeziehen sind. 
 
Ein/e Referent/in des Deutschen Städtetages wird in der Sitzung über die Inhalte der Kon-
vention und den derzeitigen Stand der Umsetzung berichten. 
 
Der Text der BRK ist der Vorlage als Anlage beigefügt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine X 
  
folgende  
 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
    darin enthalten:  
    Personalaufwand  
    Sach- und  

 Dienstleistungen   
 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 
 
Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
darin enthalten:      
Zuschüsse      
Beiträge Dritter      
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
 
Der Ausschuss für Soziales, Senioren und Gesundheit nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

I.V. 
 
 
 

 - Rainer Weichelt - 
 Erster Beigeordneter 
 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


